
   

    

 

  

      
 

    

     

  

           
   

   

 

 

    
          

  

 

     
 

 

       
     

        
           

Deutscher Bundestag Drucksache 19/30243 
(zu Drucksache 19/29485) 19. Wahlperiode 

02.06.2021 

Unterrichtung 

durch die Bundesregierung 

Entwurf eines Vierten Gesetzes zur Änderung des 
Direktzahlungen-Durchführungsgesetzes 

– Drucksache 19/29485 – 

Stellungnahme des Bundesrates und Gegenäußerung der Bundesregierung 

Stellungnahme des Bundesrates 

Der Bundesrat hat in seiner 1005. Sitzung am 28. Mai 2021 beschlossen, zu dem Gesetzentwurf gemäß Artikel 76 
Absatz 2 des Grundgesetzes wie folgt Stellung zu nehmen: 

1. Zu Artikel 1 Nummer 2 – neu – (§ 16 Absatz 1 Satz 3 DirektZahlDurchfG) 

Artikel 1 ist wie folgt zu fassen: 

‚Artikel 1 

Änderung des Direktzahlungen-Durchführungsgesetzes 

Das Direktzahlungen-Durchführungsgesetz vom 9. Juli 2014 (BGBl. I S.897), das zuletzt durch Arti-
kel 1 des Gesetzes vom 22. November 2020 (BGBl. I S. 2473) geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 

1. Dem § 5 wird folgender Absatz 4 angefügt: 

„(4) …weiter wie Vorlage …“ 

2. In § 16 Absatz 1 Satz 3 werden die Wörter „ , solange die jeweiligen Länder die Direktzahlungen über 
jeweils eine gemeinsame Zahlstelle durchführen“ gestrichen.‘ 

Begründung: 

Die Streichung ändert nichts an der bestehenden Regionsbildung, macht sie aber unabhängig davon, ob die 
jeweiligen Länder die Direktzahlungen über jeweils eine gemeinsame Zahlstelle durchführen. Es entfällt 
lediglich eine Restriktion für die sechs genannten Länder. Die Zusammenarbeit zwischen den Ländern erhält 
dadurch grundsätzlich mehr Flexibilität. Der Bund und alle anderen Länder sind von dem Satz sowie von 
der Änderung nicht betroffen. 
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2. Zu Artikel 1 Nummer 2 – neu – (§ 20a – neu – DirektZahlDurchfG) 

Artikel 1 ist wie folgt zu fassen: 

‚Artikel 1 

Änderung des Direktzahlungen-Durchführungsgesetzes 

Das Direktzahlungen-Durchführungsgesetz vom 9. Juli 2014 (BGBl. I S.897), das zuletzt durch Arti-
kel 1 des Gesetzes vom 22. November 2020 (BGBl. I S. 2473) geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 

1. Dem § 5 wird folgender Absatz 4 angefügt: 

„(4) … < weiter wie Vorlage > …“ 

2. Nach § 20 ist folgender Unterabschnitt 3a einzufügen: 

„Unterabschnitt 3a 

Gekoppelte Stützung für Weidetierhaltung  
von Schafen, Ziegen und Mutterkühen 

§ 20a 

Gekoppelte Stützung für Weidetierhaltung  
von Schafen, Ziegen und Mutterkühen 

(1) Nach Artikel 52 Absatz 2 der Verordnung (EU) Nr. 1307/2013 erfolgt für das Jahr 2022 eine 
fakultativ gekoppelte Stützung für den Sektor Schaf- und Ziegenfleisch, sowie Rindfleisch. 

(2) Ein Betriebsinhaber erhält jährlich auf Antrag eine gekoppelte Einkommensstützung für die 
Haltung von Mutterschafen oder -ziegen. Die Zahlung für Mutterschafe und -ziegen wird bundesein-
heitlich je förderfähigem Mutterschaf und förderfähiger Mutterziege gewährt. 

(3) Außerdem erhält ein Betriebsinhaber, der keine Kuhmilch oder Kuhmilcherzeugnisse abgibt, 
jährlich auf Antrag eine gekoppelte Einkommensstützung für die Haltung von Mutterkühen (Zahlung 
für Mutterkühe). Die Zahlung für Mutterkühe wird bundeseinheitlich je förderfähiger Mutterkuh ge-
währt. 

(4) Die fakultativen gekoppelten Stützungen werden bundeseinheitlich gewährt. 

(5) Für die fakultativ gekoppelte Stützung nach Artikel 52 Absatz 1 der Verordnung (EU) 
Nr. 1307/2013 werden 2 Prozent der für das jeweilige Kalenderjahr festgesetzten nationalen Ober-
grenze nach Anhang II der Verordnung (EU) Nr. 1307/2013 eingesetzt. 

(6) Die zuständigen Behörden teilen dem Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft 
bis zum 1. November des jeweiligen Jahres die Zahl aller beihilfefähigen Mutterschafe, -ziegen und 
Mutterkühe die im Antragsjahr angemeldet werden, mit. 

(7) Das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft macht den Betrag der gekoppelten 
Stützung für Weidetierhaltung von Schafen, Ziegen und Mutterkühen im Bundesanzeiger bekannt. 

(8) Das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft wird ermächtigt, um Regelungen 
im Sinne der Absätze 1 bis 3 zur Gewährleistung des Erhalts der Weidetierprämien sachgerecht durch-
zuführen, durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesrates Vorschriften zur weiteren Durch-
führung zu erlassen. Dabei können insbesondere vorgesehen werden: 

1. Anforderungen in Bezug auf das Alter oder andere Eigenschaften der förderfähigen Tiere nach 
den Absätzen 2 und 3, 

2. eine Mindestzahl von Tieren, für die der Antrag zu stellen ist, 

3. ein Haltungszeitraum, 

4. Anforderungen an die Haltungsform.“ ʻ

Begründung: 

Der Bundesrat hat sich bereits zweimal für die Einführung einer gekoppelten Weidetierprämie ausgespro-
chen, erstmalig 2019 und erneut in 2020, BR-Drucksache 141/19 (Beschluss) sowie BR-Drucksache 410/19 
(Beschluss). Dieses Anliegen wurde von der Bundesregierung zweimal abgelehnt: in 2019 mit dem Verweis, 
dass die entsprechende Änderung im Direktzahlungen-Durchführungsgesetz bis zum 1. August 2019 hätte 
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erfolgen müssen, aber auch 2020 mit der Begründung, dass auf Basis der aktuell geltenden EU-Vorschriften 
die Einführung gekoppelter Direktzahlungen für das Jahr 2021 nicht möglich sei und eine Beschlussfassung 
bis zum 1. August 2020 hätte erfolgen müssen. 

Die jetzt anstehenden Beratungen der Änderung des Direktzahlungen-Durchführungsgesetzes ermöglichen 
den Ländern, die Forderung nach Einführung einer Weidetierprämie noch in dieser Förderperiode erneut 
aufzugreifen und der Bundesregierung, eine solche Änderung fristgerecht bis zum 1. August 2021 zu be-
schließen und der Europäischen Kommission mitzuteilen. Insbesondere vor dem Hintergrund zunehmender 
Wolfsübergriffe kann der bisherige Standpunkt der Bundesregierung, eine Förderung erst zu Beginn der 
neuen Förderperiode bereitzustellen, angesichts der schwierigen wirtschaftlichen Lage von Schaf-, Ziegen-
und Mutterkuhhaltern nicht überzeugen. Ein Zuwarten bis 2023 wird abgelehnt. 

Um die Kohärenz zu den ab 2023 geplanten gekoppelten Direktzahlungen für Weidetierhalter herzustellen 
und die Länder von zusätzlichem Programmieraufwand für unterschiedlich ausgestaltete Prämien in 2022 
und ab 2023 zu entlasten, sollte die ab 2022 einzuführende Weidetierprämie bereits nach den Konditionen 
der für 2023 geplanten Prämie ausgestaltet (für Schafe, Ziegen und Mutterkühe) und dabei die maximale 
Förderhöhe (2 statt 0,75 %) ausgeschöpft werden. 
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Gegenäußerung der Bundesregierung 

Die Bundesregierung äußert sich zu der Stellungnahme des Bundesrates wie folgt: 

Zu Nummer 1 – Zu Artikel 1 Nummer 2 – neu – (§ 16 Absatz 1 Satz 3 DirektZahlDurchfG) 

Der Vorschlag des Bundesrates wird von der Bundesregierung unterstützt. Die Änderung betrifft die Regelung 
zur Bildung der Regionen, auf deren Ebene die Beibehaltung des Dauergrünlandanteils sichergestellt wird. Es 
ergeben sich durch die vorgeschlagene Streichung keine Auswirkungen auf die Beibehaltung des Dauergrünlan-
danteils, denn durch die vorgeschlagene Streichung bleiben die bestehenden Regionen zu diesem Zweck erhalten. 
Es entfällt lediglich die Anknüpfung an eine gemeinsame Zahlstelle. Im weiteren Verlauf des Gesetzgebungsver-
fahrens wird ein gegebenenfalls rechtsförmlich angepasster entsprechender Formulierungsvorschlag vorgelegt. 

Zu Nummer 2 – Zu Artikel 1 Nummer 2 – neu – (§ 20a – neu – DirektZahlDurchfG) 

Der Vorschlag des Bundesrates zur Einführung einer gekoppelten Stützung für Schafe, Ziegen und Mutterkühe 
für das Jahr 2022, das letzte Jahr der jetzigen Förderperiode, wird von der Bundesregierung abgelehnt. Die Bun-
desregierung hat diese Frage entsprechend ihren bisherigen Einlassungen zu den Forderungen des Bundesrates in 
den Jahren 2019 und 2020, eine gekoppelte Einkommensstützung für den Sektor Schaf- und Ziegenfleisch einzu-
führen, im Rahmen der nationalen Umsetzung der künftigen GAP geprüft und eine gekoppelte Einkommensstüt-
zung für den Sektor Schaf- und Ziegenfleisch sowie für den Sektor Rindfleisch im Entwurf eines Gesetzes zur 
Durchführung der im Rahmen der Gemeinsamen Agrarpolitik finanzierten Direktzahlungen (GAP-Direktzahlun-
gen-Gesetz – GAPDZG, BT-Drs. 19/29490) vorgesehen. 

Die der Forderung des Bundesrates zugrundeliegende Annahme, die gekoppelte Stützung für das Jahr 2022 könnte 
bereits entsprechend der für die neue Förderperiode vorgesehenen Regelung ausgestaltet werden, trifft nicht zu. 
Für Direktzahlungen im Jahr 2022 gilt die Verordnung (EU) Nr. 1307/2013 des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 17. Dezember 2013 mit Vorschriften über Direktzahlungen an Inhaber landwirtschaftlicher Betriebe 
im Rahmen der Stützungsregelungen der Gemeinsamen Agrarpolitik. Darin ist die gekoppelte Stützung als eine 
die Erzeugung begrenzende Maßnahme ausgestaltet, die bei der WTO jährlich entsprechend notifiziert wird. Eine 
gekoppelte Stützung in den Sektoren Schaf- und Ziegenfleisch sowie Rindfleisch müsste daher insbesondere auf 
Referenzbestandsgrößen basieren, die zu diesem Zweck zunächst ermittelt werden müssten. Die Einhaltung der 
Produktionsbegrenzung wurde in der Vergangenheit mit der Zuteilung betriebsindividueller Prämienrechte, die 
entsprechend zu verwalten sind, sichergestellt. 

Doppelförderungen sind nach EU-Recht nicht zulässig. Eine entsprechende Kohärenz mit anderen Maßnahmen 
der Länder müsste zum Ausschluss von Doppelförderungen hergestellt werden. 
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